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Allgemeine Chronik

Aussenpolitik

Zwischenstaatliche Beziehungen

Im Dezember 2019 publizierte der Bundesrat seine Botschaft zum Abkommen mit dem
Vereinigten Königreich von Grossbritannien und Nordirland, welches als Teil der «Mind
the Gap-Strategie» die bestehenden Rechte der Bürgerinnen und Bürger nach dem
Brexit sichern soll. Das vorliegende Abkommen solle die geltende Rechtslage im
Migrationsbereich nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU ersetzen,
so der Bericht. Es gilt  nur für jene Personen, welche sich im Rahmen des bereits
bestehenden FZA in Grossbritannien oder der Schweiz aufhalten. Personen, welche erst
nach dem Wegfall des FZA in eines der beiden Länder einreisen, werden einem
anderen, noch zu verhandelnden Abkommen, unterstellt. Das vorliegende Abkommen
umfasst laut Bundesrat die erworbenen Rechte im Bereich der Freizügigkeit (Anhang I
FZA), die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit (Anhang II FZA) und die
gegenseitige Anerkennung von Berufsqualifikationen (Anhang III FZA). Grundsätzlich
wurden die geltenden Rechte der Bürgerinnen und Bürger im neuen Abkommen
übernommen, in einigen Punkte falle es jedoch etwas restriktiver aus. 

Die einstimmige Annahme der Vorlage durch die APK-NR im Februar 2020 begründete
Kommissionssprecher Portmann (fdp, ZH) mit dem Ausblick auf einen weiterhin
«freundschaftlichen, pragmatischen und prosperierenden» Wirtschaftsaustausch.
Selbst die SVP-Fraktion unterstützte das Abkommen, denn solange das FZA zwischen
der Schweiz und der EU gelte, sollten auch die Rahmenbedingungen des
Personenverkehrs zwischen der Schweiz und Grossbritannien gleich geregelt werden,
argumentierte Franz Grüter (svp, LU). Mit 194 Stimmen nahm der Nationalrat den
Entwurf in der Sommersession 2020 daher einstimmig an. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 03.06.2020
AMANDO AMMANN

Die APK-NR verlangte in einer Motion im Juni 2021 einen verstärkten Fokus der Schweiz
auf die Förderung der Menschenrechte in China in der China-Strategie des Bundes.
Laut Kommission sei der institutionalisierte Menschenrechtsdialog mit China nicht
wirkungsvoll genug, nicht zuletzt, weil er von China seit Jahren ausgesetzt werde.
Chinesische Akteure aus der Zivilgesellschaft hätten mehr Einfluss auf den
innerchinesischen Diskurs als externe Parteien, weshalb deren Handeln gestärkt werden
solle. Zudem hielt die Kommission fest, dass in China tätige Schweizer Firmen ein
Kompetenzmanko im Bereich der Menschenrechte aufwiesen, welches es zu beseitigen
gelte. Die Kommission forderte deswegen Konkretisierungen hinsichtlich des
bilateralen Menschenrechtsdialogs mit China, der von einer konsequenten
Thematisierung der Menschenrechtsanliegen bei allen bilateralen und multilateralen
Treffen und Gesprächen abgelöst werden solle. Zudem müsse man in schweizerischen
Vertretungen in China die Fachkompetenz im Bereich der Menschenrechte mittels
personeller Ressourcen ausbauen. Ebenjene Vertretungen sollten zudem ihre
Unterstützung für chinesische zivilgesellschaftliche Menschenrechtsaktivistinnen und
-aktivisten ausbauen, auf ihren Kommunikationskanälen auf die universellen
Menschenrechte hinweisen und eine Beratungsstelle für Schweizer Firmen einrichten,
damit diese bei sämtlichen Aspekten der Wertschöpfungskette in China die
Menschenrechtskonformität besser wahren könnten. Eine Kommissionsminderheit
Portmann (fdp, ZH) lehnte die Motion ab. 
Der Bundesrat beantragte die Motion ebenfalls zur Ablehnung und begründete seine
Haltung damit, dass er in der China-Strategie die Thematisierung der Menschenrechte
auf verschiedenen Kanälen bereits vorgesehen habe. Auch die Stärkung von China-
spezifischen Kompetenzen, unter anderem in den Auslandsvertretungen, sei in der
Strategie enthalten. Man setze sich im Rahmen der Leitlinien «Menschenrechte 2021-
24» für den Schutz von Personen in China ein, welche sich für Menschenrechte
engagieren. Schliesslich erklärte der Bundesrat in seiner Stellungnahme, dass Schweizer
Unternehmen in China bereits durch Schweizer Vertretungen sowie durch das SECO
und das EDA auf die menschenrechtliche Sorgfaltsprüfung hingewiesen würden. 2

MOTION
DATUM: 25.06.2021
AMANDO AMMANN
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Im Juni 2021 hatte die APK-NR das Postulat «Verbesserungen der Beziehungen mit
Taiwan» eingereicht. Der Vorstoss forderte vom Bundesrat einen Bericht, der aufzeigen
soll, in welchen Bereichen von Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Kultur die
Beziehungen zu Taiwan vertieft werden könnten. In seiner Stellungnahme machte der
Bundesrat klar, dass die Schweiz eine Ein-China-Politik verfolge und daher Taiwan nicht
als eigenständigen Staat anerkenne. Daher gebe es auch keine Möglichkeit, die
politischen Beziehungen auf Regierungsebene zu intensivieren. Man verfolge einen
«pragmatischen Ansatz der Zusammenarbeit» mit Taiwan, was auch in der China-
Strategie 2021-2024 festgehalten worden sei. In den Bereichen Wirtschaft,
Wissenschaft und Forschung sei man sich der Bedeutung Taiwans bereits bewusst und
besässe gute Beziehungen. Aufgrund der bereits bestehenden Zusammenarbeit und der
gegenwärtig angespannten Lage zwischen China und Taiwan befand der Bundesrat den
geforderten Bericht für «nicht angebracht» und beantragte die Ablehnung des
Postulats. 
In der Herbstsession 2021 beantragte die SVP-Fraktion die Ablehnung des Postulats,
während sich die Kommission für die Annahme ihres Vorstosses aussprach. Nicolas
Walder (gp, GE) hob die zahlreichen Parallelen und Gemeinsamkeiten zwischen der
Schweiz und Taiwan hervor und kritisierte den Bundesrat dafür, dass dieser Taiwan in
seiner China-Strategie nicht mehr Platz eingeräumt hatte. Die Kommission anerkenne
die Ein-China-Strategie des Bundesrats und sei überzeugt, dass das Postulat diese auch
nicht in Frage stelle. Sein Kommissionskollege Portmann (fdp, ZH) verglich die
Beziehungen zu Taiwan mit denen zwischen der Schweiz und Baden-Württemberg als
Bundesland von Deutschland. Portmann entkräftigte auch die Argumente der
Minderheit, welche eine Verletzung der Schweizer Neutralität befürchtete. Da sich
Taiwan und China nicht in einer kriegerischen Auseinandersetzung befänden, würde
sich diese Frage gar nicht erst stellen. Der anwesende Aussenminister Cassis stellte die
Frage in den Raum, ob eine Vertiefung der Beziehungen der Sache Taiwans diene oder
ob die Fortsetzung der «pragmatischen Politik» der Schweiz nicht vielversprechender
sei. Aus Sicht des Bundesrates sei Letzteres der Fall. Der Nationalrat folgte jedoch dem
Vorschlag seiner Kommission und nahm das Postulat mit 129 zu 43 Stimmen (bei 5
Enthaltungen) an. Die Gegenstimmen stammten aus den Reihen der SVP- und
FDP.Liberalen-Fraktionen. 3

POSTULAT
DATUM: 14.09.2021
AMANDO AMMANN

In der Herbstsession 2021 beriet der Nationalrat die Motion der APK-NR zur Förderung
der Menschenrechte in China. Kommissionssprecher Fischer (glp, LU) betonte die
Wichtigkeit eines «Whole-of-Government-Ansatzes» hinsichtlich der Menschenrechte.
Schweizer Firmen, die in China produzieren, würden im korrekten Umgang mit
menschenrechtlichen Problemen vor grosse Herausforderungen gestellt, weshalb eine
bessere Beratung notwendig sei. Zudem habe der Menschenrechtsdialog mit China in
den vergangenen dreissig Jahren laut Wissenschaft und Menschenrechtsorganisationen
wenig Wirkung gezeigt. Fischer griff auch der Kritik der Kommissionsminderheit
Portmann (fdp, ZH) vor, welche die Ablehnung der Motion forderte, und machte
deutlich, dass die Motion nicht nur als Handlungsaufforderung an den Bundesrat zu
verstehen sei, sondern auch als Rückendeckung für das bisherige Engagement.
Nationalrat Walder (gp, GE) kritisierte insbesondere, dass die Schweiz die bilateralen
politischen und wirtschaftlichen Beziehungen nie an die Achtung der Menschenrechte
habe knüpfen wollen. Er warf der Kommissionsminderheit vor, wirtschaftliche
Möglichkeiten über menschenrechtliche Interessen zu stellen. Minderheitssprecher
Portmann verteidigte sich gegen diesen Vorwurf und argumentierte, dass die
Forderungen der Motion durch die kritische China-Strategie der Schweiz bereits erfüllt
worden seien. Darin sei nicht nur die Stärkung der China-spezifischen Kompetenzen
auf allen Gebieten vorgesehen, sondern auch die personelle Aufstockung der
Aussenstellen. China müsse mit keinem anderen Land einen solch kritischen Dialog
führen wie mit der Schweiz, behauptete Portmann. Dennoch müsse man auch
einsehen, dass China ein wichtiger globaler Akteur sei und dem Land die Zukunft
gehöre. Er schlug daher vor, dem Bundesrat Zeit zu geben, damit dieser die Erfolge der
neuen China-Strategie aufzeigen könne, bevor neue Verschärfungen und Stolpersteine
eingeführt werden. Bundesrat Cassis war ebenfalls der Ansicht, dass die China-
Strategie das Motionsanliegen bereits erfülle. So würden die Menschenrechte seit März
2021 in allen bilateralen und multilateralen Beziehungen mit China thematisiert; die
chinesische Zivilgesellschaft werde bereits unterstützt und am 14. September 2021, also
dem Tag der Ratsdebatte, fände auch das erste Schweizer Forum für Wirtschaft und
Menschenrechte statt. Er gab auch zu Bedenken, dass eine personelle Aufstockung in
den Schweizer Vertretungen in China nicht automatisch zu einer besseren
Arbeitsleistung führe und nicht zielführend sei, stattdessen müsse man Qualität über
Quantität stellen. Die personelle Aufstockung sei die einzige nicht erfüllte Forderung

MOTION
DATUM: 14.09.2021
AMANDO AMMANN
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der Motion, alle anderen Punkte seien bereits angegangen worden. In der Folge
beantragte Cassis die Ablehnung des Vorstosses. Die grosse Kammer nahm die Motion
mit 106 zu 81 Stimmen (bei 1 Enthaltung) jedoch an. Nur die Fraktionen der SVP und der
FDP.Liberale stimmten gegen den Vorstoss ihrer aussenpolitischen Kommission. 4

Die APK-NR forderte im Juni 2021 die Modernisierung des Freihandelsabkommens mit
China. Der Bundesrat solle die Aufnahme eines Kapitels zur Einhaltung der
internationalen Standards im Bereich Menschen- und Arbeitsrechte aushandeln. Die
Kommission begründete den Antrag damit, dass in der China-Strategie 2021-2024 die
Modernisierung des FHA vorgesehen sei und angesichts der Anschuldigungen gegen die
chinesische Regierung Kriterien zur Einhaltung der Menschen- und Arbeitsrechte nötig
seien. Man habe solche Kriterien auch in neuere Abkommen mit anderen Staaten
aufgenommen. Der Bundesrat beantragte die Ablehnung der Motion, unter anderem
weil der 2017 aufgenommene exploratorische Prozess mit China zur Überarbeitung des
Abkommens keine Einigung hinsichtlich der zu vertiefenden Themen ergeben habe und
seither stagniere. Die Aufnahme des geforderten Kapitels erachte man als nicht
realistisch, stattdessen wolle man sich auf die Stärkung der aktuellen Bestimmungen
über Handel und nachhaltige Entwicklung fokussieren. Die Schweiz werde die
Problematik der Menschenrechte und der Arbeitsstandards beim nächsten Treffen im
Rahmen des Arbeits- und Beschäftigungsdialogs mit China ansprechen und bringe
diese bereits über den gemischten Ausschuss des Freihandelsabkommens und «über
alle anderen geeigneten Kanäle» ein. 
In der Herbstsession 2021 beschäftigte sich der Nationalrat mit der Motion, die ihm von
seiner aussenpolitischen Kommission mit 13 zu 12 Stimmen nur knapp zur Annahme
empfohlen worden war. Kommissionssprecher Walder (gp, GE) bezeichnete das
eigentlich noch neue FHA aus dem Jahr 2013 als «sehr unvollständig» in Bezug auf
Standards, die sonst für moderne Wirtschaftsabkommen wie das FHA mit Indonesien
gälten. Walder appellierte im Namen der Kommission, den Menschenrechten mehr
Gewicht zu verleihen und das Kapitel in Auftrag zu geben, alles andere wäre
«unverständlich und heutzutage sogar unanständig». Hans-Peter Portmann (fdp, ZH)
wies hingegen darauf hin, dass der Versuch, die Menschenrechte ins
Freihandelsabkommen zu implementieren, einer de facto Kündigung des Abkommens
gleichkäme. Eine starke Kommissionsminderheit Wehrli (fdp, VD) setzte sich gegen das
Motionsanliegen, aber nicht gegen den Schutz der Bevölkerung und willkürlich
verhafteter Personen ein, wie ihr Sprecher Wehrli versicherte. Er bezeichnete die
Motion als «aus gesetzgeberischer Sicht» unnötig, weil die damit verbundenen Ziele
schon in der China-Strategie enthalten seien und der Bundesrat schon über die dafür
nötigen Instrumente verfüge. Bundesrat Parmelin machte deutlich, dass es keine
Modernisierung des FHA geben werde, wenn die Schweiz diese vom Kapitel zu den
Menschen- und Arbeitsrechten abhängig mache. Parmelin hielt es für unrealistisch über
ein Freihandelsabkommen verbindliche Bestimmungen in diesen Bereichen
einzuführen. Der Nationalrat lehnte die Motion mit 102 zu 84 Stimmen (bei 3
Enthaltungen) ab. 5

MOTION
DATUM: 27.09.2021
AMANDO AMMANN
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